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Rechtsgrundlagen  

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S.2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 29.Juli 2009 (BGBl. I S. 2573) 
 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S.132) zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 22.April 1993 (BGBl. I S.466) 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 – PlanzV 90) vom 18.Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S.58) 

Artikel 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Naturschutzes und der Landschaftspflege
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) in der  Fassung der Bekanntmachung vom 06.August 2009
(BGBl. S. 2542) 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege im Land Brandenburg (Brandenburgisches 
Naturschutzgesetz - BbgNatSchG) vom 26.Mai 2004 zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes 
vom 29.Oktober 2008 (GVBl. I/08 [Nr. 15], S. 266 und 271) 

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.September 
2008 (GVBl. I/08 [Nr. 14] S. 226) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 07.Juli 2009
(GVBl. I/09 [Nr. 12] S. 262 und 268) 

Verordnung über die Erhaltung, die Pflege und den Schutz von Bäumen im Land Brandenburg 
(Brandenburgische Baumschutzverordnung – BbgBaumSchV) vom 29.Juni 2004 (GVBl. II/04 [Nr. 
21] S. 553), zuletzt geändert durch Verordnung vom 21.Dezember 2009 (GVBl. II/09 [Nr. 48])  
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Bürgermeister

Plangrundlage  
 
Die Plangrundlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich 
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig aus. Sie ist hinsichtlich der 
Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu 
zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich. 
 
 
 
Eberswalde, den ……….                            Siegel                           Vermesser 
 
Satzungsbeschluss 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat ……………………in ihrer Sitzung am …………  gem. § 10 BauGB als 
Satzung beschlossen und die Begründung gebilligt. 
 
 
 
Eberswalde, den…………                           Siegel                          Bürgermeister 
 
Ausfertigung 
 
Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses Bebauungsplanes mit dem Willen der 
Stadtverordneten sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes wird beurkundet.   
 
 
 
Eberswalde, den ………...                          Siegel                           Bürgermeister 
 
Inkrafttreten 
 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes ist gem. § 10 BauGB am ……….. im Amtsblatt für die Stadt 
Eberswalde, Eberswalder Monatsblatt; ortsüblich bekanntgemacht worden. Der Bebauungsplan ist damit 
am………… rechtsverbindlich geworden. 
 
 
 
Eberswalde, den…………                           Siegel                          Bürgermeister   

 

1.  Bodenschutz 
Sollten sich im Verlauf von Baumaßnahmen umweltrelevante und/oder organoleptische 
Auffälligkeiten zeigen, die auf das Vorhandensein von Schadstoffen hindeuten, so ist 
umgehend das Bodenschutzamt des Landkreises Barnim zu informieren. Am Standort 
aufgefundene Boden- oder Grundwasserverunreinigungen sind so zu sanieren, dass 
dauerhaft keine Gefahren, erheblichen Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den 
Einzelnen oder die Allgemeinheit entstehen.  

2.  Artenschutz nach Bundesrecht 
Auf die Anwendung der unmittelbar geltenden artenschutzrechtlichen Regelungen des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG), insbesondere auf die Vorschriften für besonders 
geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten nach §§ 44 ff. des Gesetzes über 
Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. 07. 
2009 (BGBl. I S. 2542) in der jeweils geltenden Fassung, und der Verordnung zum Schutz 
wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV) vom 
16.02.2005 (GVBl. I S. 258 896, zuletzt geändert durch Art. 22 des Gesetzes vom 
29.07.2009, BGBL. S, 2542) wird hingewiesen. 

3.  Biotopschutz nach Landesrecht 
Auf die Anwendung der Vorschriften zum Schutz von Nist-, Brut- und Lebensstätten 
(insbesondere von Bäumen mit Horsten oder Bruthöhlen sowie von Winterquartieren von 
Fledermäusen) gemäß § 34 BbgNatSchG wird hingewiesen. Die Aufnahme einer Nutzung 
oder die Zerstörung von unterirdischen und halbunterirdischen bunkerähnlichen Strukturen, 
die als Lebensräume für Fledermäuse als gesetzlich geschützte Arten geeignet sind, soll nur 
gestattet werden, wenn gleichzeitig angemessene Ersatzlebensräume geschaffen werden. 

4.  Baumschutz 
Im Plangebiet gilt die Verordnung über die Erhaltung, die Pflege und den Schutz von 
Bäumen im Land Brandenburg (Brandenburgische Baumschutzverordnung –
BbgBaumSchV) vom 29.06.2004 (GVBl. BB II S. 553) in der jeweils geltenden Fassung. 

5.  Versickerung 
Das auf Dachflächen, Geh- und Radwegen und sonstigen versiegelten Flächen anfallende 
unbelastete Regenwasser ist, wo möglich, auf natürliche Weise  zu versickern. Im Falle 
vorhandener oder vermuteter Belastung des Bodens durch Altlasten und/oder Kampfmittel ist 
von der Versickerung von Regenwasser aus Gründen des Boden- und des Grundwasser-
schutzes Abstand zu nehmen. 

6.  Bodendenkmale 
Im Plangebiet sind Bodendenkmale bekannt bzw. es werden auf Grund der topografischen 
Situation Bodendenkmale begründet vermutet. Die Schachtarbeiten müssen kontrolliert 
werden. Hierzu sind der Unteren Denkmalschutzbehörde die Termine rechtzeitig 
(mindestens 2Wochen vorher) bekannt zu geben. 

Sollten bei den Erdarbeiten Bodendenkmale entdeckt werden, sind die Denkmalfachbehörde 
sowie die Untere Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu informieren (§11 Abs. 1 und 2 
BbgDSchG). 

7. Kampfmittel 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine konkreten Anhaltspunkte auf das Vorhandensein 
von Kampfmitteln im Plangebiet. 

Sollten bei Erdarbeiten dennoch Kampfmittel gefunden werden, ist es nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 
der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel 
(Kampfmittelverordnung für das Land Brandenburg – KampfmV) vom 23.11.1998, 
veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II Nr. 30 vom 
14.12.1998, verboten, entdeckte Kampfmittel zu berühren und deren Lage zu verändern. 
Diese Fundstelle ist gemäß § 2 der genannten Verordnung unverzüglich der nächsten 
örtlichen Ordnungsbehörde oder der Polizei anzuzeigen. 

8. Wasserschutz 
Im Plangebiet liegt mit dem Drehnitzfließ ein Gewässer 2. Ordnung. Bei einer 
möglicherweise dichteren Bebauung des Gebietes muss ein Gewässerschutzstreifen von 
jeweils 5 m laut BbgWG eingehalten werden. Weiterhin ist zu gewährleisten, dass das 
Gewässer für Unterhaltungsarbeiten zugänglich ist.  

9. Bahnanlagen 
Bei Errichtung von baulichen Anlagen ist bis zu einem Abstand unter 30 m zur Mitte des 
nächstgelegenen Anschlussgleises die Zustimmung bzw. Genehmigung der Behörde 
einzuholen. Dabei ist der Rechtsträger der Anschlussbahn zu beteiligen. 
 

 

1. Art der baulichen Nutzung  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 Abs. 4 und 8 BauNVO) 

1.1 Eingeschränktes Gewerbegebiet – GEe 
Zulässig sind nur Gewerbebetriebe, deren Emissionen nicht wesentlich stören. 

1.2 Im Gewerbegebiet wird die regelmäßige Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben 
mit einem gemäß der festgesetzten Sortimentsliste zentren-relevanten Sortiment 
ausgeschlossen. Dies gilt auch für zentrenrelevante Randsortimente. 

1.3 Die Bestimmungen der Festsetzung 1.2 gelten nicht für Kioske und Trinkhallen. 
Diese kleinen Betriebe sind regelmäßig zulässig. 

1.4 Im Gewerbegebiet sind an den Endverbraucher gerichtete Verkaufsstätten von 
sonstigen Gewerbebetrieben (einschließlich Handwerksbetrieben) mit den gemäß 
der festgesetzten Sortimentsliste zentrenrelevanten Sortimenten ausnahmsweise 
zulässig, wenn 

⇒ sie in einem unmittelbaren räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit dem 
sonstigen Gewerbebetrieb stehen   und 

⇒ deren Summe an Verkaufs- und Ausstellungsfläche nur einen  untergeordneten 
Teil der Geschossfläche des sonstigen Gewerbebetriebs einnimmt. 

1.5 Im Gewerbegebiet sind Tankstellenshops mit den gemäß der festgesetzten 
Sortimentsliste zentrenrelevanten Sortimenten ausnahmsweise zulässig, wenn sie 
als Verkaufsstätte in einem räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit dem 
Tankstellenbetrieb stehen. 

1.6 Zentrenrelevante Sortimente i. S.  1.2, 1.4 und 1.5 sind:  
(§ 9 Abs. 1. Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO) 

 

 

 

Sortimentsliste 

-Abschließende Auflistung der zentrenrelevanten Sortimente in der Stadt Eberswalde- 

 
Bezifferung gem. 
WZ 2008* Sortiment  

47.2 Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren 

47.75 kosmetische Erzeugnisse und Körperpflegemittel; 

Drogerieartikel (i. S. 52.33.2 WZ 2003) 

47.78.9 (tlw.) Wasch- Putz- und Reinigungsmittel 

47.73.0 Arzneimittel 

47.29.0 (tlw.) Reformwaren 

47.62.2 Schreib- und Papierwaren, Schul- und Büroartikel 

47.62.1 Zeitschriften und Zeitungen 

47.76.1 (tlw.) Blumen 
(nicht aber: Pflanzen, Sämereien, Düngemittel) 

47.71 Bekleidung 

47.72.1 Schuhe 

47.72.2 Lederwaren und Reisegepäck 

47.77 Uhren und Schmuck 

47.54 elektrische Haushaltsgeräte 

47.59.9 Haushaltsgegenstände a. n. g. 

47.41 Datenverarbeitungsgeräte, periphere Geräte und Software 

47.42 Telekommunikationsgeräte 

47.43 Geräte der Unterhaltungselektronik 

47.63 bespielte Ton- und Bildträger 

47.59.2 keramische Erzeugnisse und Glaswaren  

47.51 (tlw.) Kurzwaren, Ausgangsmaterial für Handarbeiten, Stoffe 

47.51 (tlw.) Haus- und Tischwäsche 

47.53 (tlw.) Vorhänge und Gardinen 

47.79.1 Antiquitäten und antike Teppiche 

47.53 (tlw.) Teppiche, Brücken und Läufer (ohne Meterware) 

47.64.2 (tlw.) Sport- und Campingartikel  
(ohne Campingmöbel, ohne Boote) 

47.61 Bücher 

47.78.1 Augenoptik 

47.78.2 Foto- und optische Erzeugnisse 

47.74 medizinische und orthopädische Artikel  

47.59.3 Musikinstrumente und Musikalien 

47.78.3 Kunstgegenstände, Bilder, kunstgewerbliche Erzeugnisse, Briefmarken, 
Münzen und Geschenkartikel 

47.65 Spielwaren 

47.74 medizinische und orthopädische Artikel  

47.78.9 (tlw.) Baby- und Kleinkindartikel 

47.78.3 Geschenkartikel 

47.78.9 (tlw.) Sex-/Erotikartikel 

47.78.9 (tlw.) Waffen und Munition  

 

 

 

 

 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16, 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO) 

2.1 Im eingeschränkten Gewerbegebiet GEe ist eine Überschreitung der 
Grundflächenzahl im Sinne des § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO ausgeschlossen. 

2.2 Ausnahmsweise können die festgesetzten Höhen baulicher Anlagen für technische 
Aufbauten wie Fahrstuhlschächte, Schornsteine und Lüftungsrohre überschritten 
werden.. 

3. Überbaubare Grundstücksfläche 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

Die überbaubare Grundstücksfläche umfasst das Baugrundstück unter Ausschluss 
der Flächen zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
und unter Beachtung der Abstandsflächen gemäß § 6 BbgBO. 

4. Flächen mit Vorkehrungen zum Schutz vor Geräuschen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

4.1 Für das „eingeschränkte“ Gewerbegebiet müssen die Außenbauteile von 
Gebäuden mit zur Heegermühler Straße ausgerichteten Aufenthaltsräumen 
bewertete Luftschalldämmmaße (R’W,res) aufweisen, die gemäß DIN 4109 
(Ausgabe Nov. 1989) je nach Raumart für den Schallpegelbereich V erforderlich 
sind. 

4.2 Zur B 167 ausgerichtete Räume sind solche Räume, bei denen der Winkel 
Zwischen Straßenachse und Außenwand weniger als 100 Grad beträgt.  

4.3 Ausnahmsweise kann eine Minderung der festgesetzten Schalldämmmaße um bis 
zu 5 dB zugelassen werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren ein geringerer 
Außenlärmpegel nachgewiesen wird, als im Bebauungsplan angenommen. 

5. Grünordnerische Festsetzungen 
(§12 BbgNatSchG, § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

5.1 Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind gärtnerisch zu gestalten und 
dauernd zu unterhalten. Es sind überwiegend heimische und standortgerechte 
Pflanzenarten zu verwenden. Pro 500 m² nicht überbaubare Grundstücksfläche ist 
ein Laubbaum mit 16 bis 18 cm Stammumfang zu pflanzen. Fertigstellungs- und 
dreijährige Entwicklungspflege sind abzusichern, Abgänge an Pflanzen sind 
gleichwertig zu ersetzen. 

5.2 Die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der 
Landschaft ist als Gehölzfläche anzulegen. Anzupflanzen sind mindestens 10 
einheimische Laubbäume als Hochstamm mit 16-18 cm Stammumfang. Die 
Unterpflanzung erfolgt mit einheimischen Sträuchern (2xv. 60-100 cm) im Verband 
von 1,5 x 1,5 m. Es sind mindestens 500 Sträucher zu setzen. Fertigstellungs- und 
dreijährige Entwicklungspflege sind abzusichern, Abgänge an Pflanzen sind 
gleichwertig zu ersetzen. 

 

TEIL A: PLANZEICHNUNG TEIL B: TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
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